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Datum -

Die Berufung der KlÃ¤gerin gegen das Urteil des Sozialgerichts KÃ¶ln vom
26.03.2019 wird zurÃ¼ckgewiesen. Kosten sind auch im Berufungsverfahren nicht
zu erstatten. Die Revision wird zugelassen.

Tatbestand:

Die KlÃ¤gerin begehrt eine PrÃ¤mie fÃ¼r die Teilnahme am ersten Teil einer sog.
gestreckten AbschlussprÃ¼fung, zu deren Vorbereitung sie eine von der Beklagten
nach Â§Â§ 81 ff. SGB III gefÃ¶rderte Weiterbildung durchlaufen hat.

Die 1974 geborene KlÃ¤gerin ist gelernte BuchhÃ¤ndlerin und war nach Abschluss
ihrer Ausbildung von 2003 bis Mitte 2005 in Vollzeit sowie von April 2009 bis MÃ¤rz
2010 in einem Umfang von sechs Wochenstunden in ihrem erlernten Beruf
beschÃ¤ftigt. AnschlieÃ�end erledigte sie bis Mai 2017 u.a. BÃ¼roarbeiten (z.B.
Erstellung von Rechnungen, telefonische Beratung) in dem kartografischen Verlag
ihres Ehemannes.

Am 12.06.2017 meldete die KlÃ¤gerin sich bei der Beklagten arbeitslos und stellte
sich dem Arbeitsmarkt zur VerfÃ¼gung. Noch am gleichen Tag hÃ¤ndigte die
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Beklagte ihr einen Bildungsgutschein mit dem Ziel einer externen PrÃ¼fung als
Kauffrau fÃ¼r BÃ¼romanagement aus. Durch Bescheid vom 06.07.2017 bewilligte
die Beklagte der KlÃ¤gerin Leistungen fÃ¼r die Teilnahme an einer beruflichen
Weiterbildung zur Vorbereitung auf die kaufmÃ¤nnische (Externen-)PrÃ¼fung als
Kauffrau fÃ¼r BÃ¼romanagement an der L Wirtschaftsfachschule â�� X-Gruppe â��
GmbH vom 17.07.2017 bis zum 24.04.2018 nach Â§Â§ 81 und 83 ff. SGB III. Die
KlÃ¤gerin nahm erfolgreich an der MaÃ�nahme teil. Die PrÃ¼fung bestand laut
PrÃ¼fungszeugnis der Industrie- und Handelskammer zu L vom 26.06.2018 aus
zwei Teilen (Teil 1: Informationstechnisches BÃ¼romanagement, Teil 2:
Kundenbeziehungsprozesse, Wirtschafts- und Sozialkunde, Fachaufgabe in der
Wahlqualifikation und Assistenz und Sekretariat). Die KlÃ¤gerin legte Teil 1 der sog.
gestreckten AbschlussprÃ¼fung am 01.03.2018 (am PC) und Teil 2 am 25.04.2018
(schriftlich) sowie am 26.06.2018 (mÃ¼ndlich-praktisch) erfolgreich ab.

FÃ¼r das Bestehen der AbschlussprÃ¼fung zahlte die Beklagte der KlÃ¤gerin eine
PrÃ¤mie von 1.500 EUR aus. Ihren Antrag vom 07.05.2018 auf GewÃ¤hrung einer
PrÃ¤mie fÃ¼r das Bestehen des ersten Teils der AbschlussprÃ¼fung i.H.v. 1.000
EUR lehnte die Beklagte durch Bescheid vom 13.07.2018 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 31.07.2018 jedoch ab. Bei der von der KlÃ¤gerin
absolvierten beruflichen Weiterbildung handele es sich um einen Lehrgang, der auf
die externe PrÃ¼fung zur Kauffrau fÃ¼r BÃ¼rokommunikation vorbereitet habe.
Teilnehmer eines solchen Vorbereitungslehrgangs kÃ¶nnten lediglich eine PrÃ¤mie
fÃ¼r das erfolgreiche Bestehen der AbschlussprÃ¼fung erhalten (Â§ 131a Abs. 3
Nr. 2 SGB III). Eine PrÃ¤mie fÃ¼r das Bestehen einer ZwischenprÃ¼fung i.S.v. Â§
131a Abs. 3 Nr. 1 SGB III komme hingegen â�� anders als bei Umschulungen â��
nicht in Betracht. Das gelte auch, wenn die PrÃ¼fung in einem Beruf stattfinde, bei
der die AbschlussprÃ¼fung (wie hier) in zwei Teilen erfolge.

Dagegen hat die KlÃ¤gerin am 30.08.2018 vor dem Sozialgericht KÃ¶ln Klage
erhoben. Ihr stehe auch fÃ¼r das Bestehen des ersten Teils der gestreckten
AbschlussprÃ¼fung eine PrÃ¤mie zu, obwohl in Â§ 131a Abs. 3 Nr. 2 SGB III nur von
einer ZwischenprÃ¼fung die Rede sei. Sie habe â�� ebenso wie UmschÃ¼ler oder
Auszubildende im dualen System â�� sÃ¤mtliche PrÃ¼fungen abgelegt, die zu dem
Ausbildungsberuf "Kauffrau fÃ¼r BÃ¼romanagement" gehÃ¶rten. Nach Â§ 48 Abs.
1 Berufsbildungsgesetz (BBiG) sei wÃ¤hrend der Berufsausbildung zur Ermittlung
des Ausbildungsstandes eine ZwischenprÃ¼fung entsprechend der
Ausbildungsordnung durchzufÃ¼hren. Dies gelte zwar nicht, sofern die
AbschlussprÃ¼fung â�� wie in ihrem Fall â�� nach der Ausbildungsordnung in zwei
zeitlich auseinanderfallenden Teilen durchgefÃ¼hrt werde (Abs. 2). Nach dem BBiG
ersetze der erste Teil der AbschlussprÃ¼fung die ZwischenprÃ¼fung jedoch als
gleichwertig. Â§ 44 BBiG stelle zudem klar, dass beide zeitlichen PrÃ¼fungsmodelle
mit unterschiedlicher Zeitabfolge gleich zu bewerten seien. Zum zweiten Teil der
AbschlussprÃ¼fung sei Ã¼berdies nur zuzulassen, wer Ã¼ber die Voraussetzungen
in Â§ 43 Abs. 1 BBiG hinaus am ersten Teil der AbschlussprÃ¼fung teilgenommen
habe. SchlieÃ�lich gehÃ¶re zu den Auszahlungsbedingungen der PrÃ¤mie auch
nach den fachlichen Weisungen der Beklagten, dass in Berufen mit gestreckter
AbschlussprÃ¼fung der erste Teil der AbschlussprÃ¼fung der ZwischenprÃ¼fung
gleichgestellt werde.
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Die KlÃ¤gerin hat beantragt,

die Beklagte unter Aufhebung des Bescheides vom 19.07.2018 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 31.07.2018 zu verurteilen, eine PrÃ¤mie fÃ¼r eine
abgelegte ZwischenprÃ¼fung zu zahlen.

Die Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie hat die angefochtenen Bescheide fÃ¼r zutreffend erachtet.

Durch Urteil vom 26.03.2019 hat das Sozialgericht die Klage abgewiesen. Zu Recht
habe die Beklagte die Zahlung einer PrÃ¤mie fÃ¼r den erfolgreichen Abschluss des
ersten Teils der gestreckten AbschlussprÃ¼fung abgelehnt. Â§ 131a III sehe eine
solche PrÃ¤mie nur fÃ¼r erfolgreich abgelegte Abschluss- und
ZwischenprÃ¼fungen, nicht hingegen fÃ¼r den ersten Teil einer gestreckten
AbschlussprÃ¼fung vor. Beide PrÃ¼fungen seien zudem nicht miteinander
vergleichbar. Das Berufsbildungsgesetz unterscheide klar zwischen
ZwischenprÃ¼fungen und in Teile auseinanderfallenden AbschlussprÃ¼fungen (vgl.
Â§Â§ 43 Abs. 3, 44 und 48 BBiG). Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die
GrÃ¼nde der Entscheidung Bezug genommen.

Gegen das am 24.04.2019 zugestellte Urteil hat die KlÃ¤gerin am 07.05.2019
Berufung eingelegt. Sie trÃ¤gt ergÃ¤nzend vor, eine ZwischenprÃ¼fung sei laut
Definition eine PrÃ¼fung wÃ¤hrend der Ausbildungszeit. Auch Teil 1 der
gestreckten AbschlussprÃ¼fung finde aber wÃ¤hrend der Ausbildungszeit statt.
Zudem ergebe sich aus der GesetzesbegrÃ¼ndung zu Â§ 131a Abs. 3 SGB III
(BT-Drs. 18/8042, Seite 27), dass der erste Teil der AbschlussprÃ¼fung bei
Ausbildungsberufen mit gestreckter AbschlussprÃ¼fung der ZwischenprÃ¼fung
gleichgestellt werde. Der Wille des Gesetzgebers sei im Rahmen der Auslegung des 
Â§ 131a Abs. 3 SGB III zu berÃ¼cksichtigen und habe â�� abweichend von der
Rechtsauffassung der Beklagten â�� auch im Gesetzeswortlaut Niederschlag
gefunden; denn Â§ 131a Abs. 3 Nr. 1 SGB III sehe die in Rede stehende PrÃ¤mie
nach Bestehen "einer in diesen Vorschriften" geregelten ZwischenprÃ¼fung vor. Zu
diesen Vorschriften gehÃ¶re aber auch Â§ 44 BBiG, der die Zulassung zur
AbschlussprÃ¼fung bei zeitlich auseinanderfallenden Teilen regle. Abgesehen
davon sei die Beklagte an ihre fachlichen Weisungen gebunden. Diese sÃ¤hen
ebenfalls vor, dass der erste Teil der AbschlussprÃ¼fung mit der
ZwischenprÃ¼fung gleichzusetzen sei. Der Umstand, dass sie (die KlÃ¤gerin) den
ersten Teil ihrer AbschlussprÃ¼fung bereits am 01.03.2018, also ca. acht Monate
nach Beginn der (Weiterbildungs-)MaÃ�nahme abgelegt und die AbschlussprÃ¼fung
bereits nach zehn Monaten absolviert habe, sei unschÃ¤dlich. Die Ausbildungsdauer
fÃ¼r den Beruf der Kauffrau fÃ¼r BÃ¼romanagement mÃ¶ge zwar â�� wie bei
Ausbildungsberufen Ã¼blich â�� drei Jahre betragen. Der Zeitrahmen fÃ¼r eine
Person wie sie mit beruflicher Vorbildung sei jedoch ein anderer. Â§ 131a Abs. 3
SGB III lege ohnehin nicht fest, innerhalb welchen Zeitraums eine berufliche
Weiterbildung absolviert werden mÃ¼sse, um in den Genuss einer PrÃ¤mie von
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1.000 EUR fÃ¼r die ZwischenprÃ¼fung zu kommen. Dies sei wegen der
individuellen Vorbildung jeder einzelnen Person auch nicht mÃ¶glich.

Die KlÃ¤gerin beantragt,

das Urteil des Sozialgerichts KÃ¶ln vom 26.03.2019 zu Ã¤ndern und die Beklagte
unter Aufhebung ihres Bescheides vom 13.07.2018 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 31.07.2018 zu verurteilen, ihr fÃ¼r die am
01.03.2018 abgelegte PrÃ¼fung eine PrÃ¤mie i.H.v. 1.000 EUR zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Sie hÃ¤lt das Urteil des Sozialgerichts fÃ¼r zutreffend. Eine gestreckte
AbschlussprÃ¼fung sei rechtlich als einheitliche AbschlussprÃ¼fung zu werten,
obwohl sie in zeitlich auseinanderfallenden Teilen abgelegt werde. Auch wenn der
erste Teil einer solchen AbschlussprÃ¼fung die bisherige ZwischenprÃ¼fung
ersetze, nehme sie als Teil der AbschlussprÃ¼fung definitionsgemÃ¤Ã� nur an den
Regelungen teil, welche die AbschlussprÃ¼fung betrÃ¤fen. Ohnehin ersetze die
gestreckte AbschlussprÃ¼fung die ZwischenprÃ¼fung mit einer anderen
Zielrichtung: Die ZwischenprÃ¼fung (auch) im Rahmen der Berufsausbildung zum
Kaufmann/zur Kauffrau fÃ¼r BÃ¼romanagement diene lediglich der Ermittlung des
Ausbildungsstandes (Â§ 6 Abs. 1 Satz 1 BÃ¼roMKfAusbV), wÃ¤hrend das Ergebnis
des ersten Teils der AbschlussprÃ¼fung in die Gesamtbewertung der
AbschlussprÃ¼fung einflieÃ�e (Â§ 5 Abs. 1 BÃ¼roMKfAusbVErprV). Zudem
rechtfertige der Zweck des Â§ 131a SGB III die GewÃ¤hrung einer PrÃ¤mie fÃ¼r das
Ablegen des ersten Teils der gestreckten AbschlussprÃ¼fung nicht. Hintergrund der
PrÃ¤mienregelung sei nach der GesetzesbegrÃ¼ndung, Lernbereitschaft und
DurchhaltevermÃ¶gen der Teilnehmer zu honorieren; dies deshalb, weil die
Teilnahme an einer mehrjÃ¤hrigen, abschlussbezogenen Weiterbildung fÃ¼r
erwachsene Teilnehmerinnen und Teilnehmer hohe Anforderungen an Motivation
und DurchhaltevermÃ¶gen stelle. Dauere die gesamte gefÃ¶rderte MaÃ�nahme â��
wie hier â�� weniger als die HÃ¤lfte der Zeit, die bei regulÃ¤rer Dauer der
Ausbildung bis zum Ablegen des ersten Teils der AbschlussprÃ¼fung veranschlagt
sei, bedÃ¼rfe es aber keiner besonderen Anforderungen an das
DurchhaltevermÃ¶gen. Soweit in der GesetzesbegrÃ¼ndung zu Â§ 131a Abs. 3 SGB
III (BT-Drs. 18/8042 S. 27) ausgefÃ¼hrt werde, dass der erste Teil der
AbschlussprÃ¼fung bei Ausbildungsberufen mit gestreckter AbschlussprÃ¼fung der
ZwischenprÃ¼fung gleichgestellt werde, habe dieser (vermeintliche) Wille im
Gesetzeswortlaut keinen Niederschlag gefunden und kÃ¶nne daher als
Auslegungskriterium nicht herangezogen werden. Da der Wortlaut des Â§ 131a Abs.
3 SGB III eindeutig sei, sei die Vorschrift ohnehin nicht auslegungsfÃ¤hig.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt
der Gerichtsakten sowie der beigezogenen VerwaltungsvorgÃ¤nge der Beklagten
Bezug genommen. Dieser ist Gegenstand der mÃ¼ndlichen Verhandlung gewesen.
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EntscheidungsgrÃ¼nde:

A) Die zulÃ¤ssige Berufung, mit der die KlÃ¤gerin eine PrÃ¤mie von 1.000 EUR fÃ¼r
das Bestehen des ersten Teils ihrer AbschlussprÃ¼fung zur Kauffrau fÃ¼r
BÃ¼rokommunikation begehrt, ist unbegrÃ¼ndet.

Die als kombinierte Anfechtungs- und Leistungsklage statthafte (Â§ 54 Abs. 1 und 4,
Â§ 56 SGG) und auch im Ã�brigen zulÃ¤ssige Klage ist unbegrÃ¼ndet. Der
angefochtene Bescheid der Beklagten vom 13.07.2018 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 31.07.2018 ist rechtmÃ¤Ã�ig und verletzt die
KlÃ¤gerin nicht gemÃ¤Ã� Â§ 54 Abs. 2 SGG in ihren Rechten. Die Beklagte hat es zu
Recht abgelehnt, der KlÃ¤gerin â�� Ã¼ber die bereits gewÃ¤hrte PrÃ¤mie von
1.500 EUR fÃ¼r das Bestehen der AbschlussprÃ¼fung hinaus â�� eine weitere
PrÃ¤mie von 1.000 EUR zu bewilligen. Die Voraussetzungen des Â§ 131a Abs. 3
Ziffer 1 SGB III, der als Anspruchsgrundlage allein in Betracht kommt, sind nicht
erfÃ¼llt (dazu unter I.). Eine analoge Anwendung der Vorschrift scheidet ebenfalls
aus (dazu unter II.).

I. Nach Â§ 131a Abs. 3 Ziffer 1 SGB III in der hier maÃ�geblichen, seit August 2016
geltenden Fassung erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die an einer
nach Â§ 81 gefÃ¶rderten beruflichen Weiterbildung teilnehmen, die zu einem
Abschluss in einem Ausbildungsberuf fÃ¼hrt, fÃ¼r den nach bundes- oder
landesrechtlichen Vorschriften eine Ausbildungsdauer von mindestens zwei Jahren
festgelegt ist, nach Bestehen einer in diesen Vorschriften geregelten
ZwischenprÃ¼fung eine PrÃ¤mie von 1.000 EUR, wenn die MaÃ�nahme vor Ablauf
des 31. Dezember 2020 beginnt. GemÃ¤Ã� Â§ 444a Abs. 2 SGB III muss die
Weiterbildung zudem nach dem 31.07.2016 begonnen haben.

Diese Voraussetzungen sind vorliegend nicht erfÃ¼llt.

1. Zwar hat die KlÃ¤gerin als Arbeitnehmerin (vgl. zu diesem Begriff i.S.d. Â§Â§ 81
ff. SGB III Reichel in Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB III, 2. Aufl., Â§ 81 SGB III, Stand:
25.06.2020, Rn. 37 m.w.N.) vom 17.07.2017 bis zum 24.04.2018 und damit
innerhalb des genannten Zeitrahmens (vom 01.08.2016 bis zum 31.12.2020) an
einer von der Beklagten nach Â§ 81 SGB III gefÃ¶rderten MaÃ�nahme
teilgenommen, fÃ¼r die ihr ein Bildungsgutschein nach Â§ 81 Abs. 4 SGB III erteilt
worden war. Die MaÃ�nahme selbst und der TrÃ¤ger waren zugelassen.

2. Auch handelte es sich bei dem gefÃ¶rderten Lehrgang zur Vorbereitung auf die
kaufmÃ¤nnische (Externen-)PrÃ¼fung als Kauffrau fÃ¼r BÃ¼romanagement um
eine WeiterbildungsmaÃ�nahme i.S.v. Â§ 81 Abs. 1 SGB III. Dabei mag offen
bleiben, ob schon die bestandskrÃ¤ftige Bewilligung der Beklagten (durch Bescheid
vom 06.07.2017) im Rahmen des Â§ 131a Abs. 3 SGB III Bindungswirkung erzeugt,
oder ob die materiellen Voraussetzungen des Â§ 81 Abs. 1 SGB III erfÃ¼llt sein
mÃ¼ssen. Denn nach den objektiven Kriterien sowie dem Charakter der
MaÃ�nahme (vgl. zur Abgrenzung zwischen Aus- und Weiterbildung BSG, Urteil vom
29.01.2008 â�� B 7/7a AL 68/06 R Rn. 10 ff. und Urteil vom 30.08.2010 â�� B 4 AS
97/09 R Rn. 23 f.) baute der Vorbereitungslehrgang auf dem bereits vorhandenem
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beruflichen Wissen auf, das die KlÃ¤gerin aufgrund ihrer frÃ¼heren TÃ¤tigkeit als
BuchhÃ¤ndlerin sowie ihrer BÃ¼rotÃ¤tigkeit im Unternehmen des Ehemannes (von
2003 bis 2005 sowie von 2010 bis 2017) erworben hatte (vgl. zur mindestens
4,5jÃ¤hrigen einschlÃ¤gigen Berufserfahrung als Zulassungsvoraussetzung der
ExternenprÃ¼fung in einem kaufmÃ¤nnischen Beruf die homepage der L
Wirtschaftsfachschule unter www.X.de).

3. SchlieÃ�lich ist fÃ¼r den Beruf des Kaufmanns/der Kauffrau fÃ¼r
BÃ¼romanagement nach bundesrechtlichen Vorschriften eine Ausbildungsdauer
von mindestens zwei Jahren festgelegt. Nach Â§ 2 der Verordnung Ã¼ber die
Berufsausbildung zum Kaufmann fÃ¼r BÃ¼romanagement und zur Kauffrau fÃ¼r
BÃ¼romanagement (BÃ¼roMKfAusbV) vom 11.12.2013 i.d.F. vom 16.06.2014,
gÃ¼ltig ab 01.08.2014) dauert die Ausbildung insgesamt drei Jahre. Dass die von
der KlÃ¤gerin absolvierte (eigentliche) WeiterbildungsmaÃ�nahme selbst lediglich
ca. neun Monate, bis zum letzten Teil der AbschlussprÃ¼fung annÃ¤hernd 11,5
Monate und damit weniger als zwei Jahre dauerte, ist dabei unerheblich.
Entscheidend ist nach dem unmissverstÃ¤ndlichen Wortlaut des Â§ 131a Abs. 3 SGB
III das MaÃ�nahmeziel, nicht die Dauer der MaÃ�nahme selbst.

4. Die KlÃ¤gerin hat jedoch keine ZwischenprÃ¼fung i.S.v. Â§ 131a Abs. 3 Ziffer 1
SGB III bestanden, die in bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften geregelt ist.

a) Eine ZwischenprÃ¼fung ist eine PrÃ¼fung, die wÃ¤hrend der Berufsausbildung
zur Ermittlung des Ausbildungsstandes stattfindet (vgl. Â§ 48 Abs. 1 BBiG). Der
erste Teil der AbschlussprÃ¼fung, fÃ¼r den die KlÃ¤gerin eine PrÃ¤mie begehrt,
fand zwar wÃ¤hrend ihrer Weiterbildung, nÃ¤mlich am 01.03.2018, statt. Die
PrÃ¼fung war jedoch Teil der AbschlussprÃ¼fung, die in zeitlich
auseinanderfallenden Teilen durchgefÃ¼hrt wurde â�� mit der Folge, dass die
ZwischenprÃ¼fung entfiel (Â§ 48 Abs. 2 Nr. 1 BBiG).

Nach den bei Absolvierung der Weiterbildung (und aktuell weiter) geltenden, auf der
Grundlage des Â§ 6 BBiG erlassenen bundesrechtlichen Vorschriften fÃ¼r die
Ausbildung zum Kaufmann/zur Kauffrau fÃ¼r BÃ¼romanagement war/ist eine
ZwischenprÃ¼fung nicht vorgesehen. MaÃ�geblich sind insofern die Regelungen
der Verordnung Ã¼ber die Erprobung abweichender Ausbildungs- und
PrÃ¼fungsbestimmungen in der BÃ¼romanangementkaufleute-
Ausbildungsverordnung (BÃ¼roMKfAusbVErprV) vom 11.12.2013, die zum
01.08.2014 in Kraft getreten ist. Nach dieser Verordnung soll innerhalb einer
Erprobungszeit, die ursprÃ¼nglich zum 01.08.2020 enden sollte, im Mai 2020
jedoch bis zum 01.08.2025 verlÃ¤ngert wurde (vgl. Â§ 9 BÃ¼roMKfAusbVErprV in
der Fassung vom 29.05.2020), u.a. untersucht werden, ob die DurchfÃ¼hrung der
AbschlussprÃ¼fung in zwei zeitlich auseinanderfallenden Teilen die geeignete
PrÃ¼fungsform fÃ¼r diesen Ausbildungsberuf ist (Â§ 1 Abs. 1 Satz
BÃ¼roMKfAusbVErprV). Â§ 1 Abs. 2 BÃ¼roMKfAusbVErprV regelt insofern
ausdrÃ¼cklich, dass Â§Â§ 6 bis 8 der Verordnung Ã¼ber die Ausbildung zum
Kaufmann fÃ¼r BÃ¼romanagement und zur Kauffrau fÃ¼r BÃ¼romanagement
(BÃ¼roMKfAusbV) nicht anzuwenden sind. Eine ZwischenprÃ¼fung, wie sie Â§ 6
BÃ¼roMKfAusbV vorsah, findet also innerhalb des Erprobungszeitraums nicht statt.
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Vorgesehen ist lediglich eine AbschlussprÃ¼fung, die aus zwei zeitlich
auseinanderfallenden Teilen besteht (Â§ 2 Abs. 2 BÃ¼roMKfAusbVErprV). Dabei soll
Teil 1 der AbschlussprÃ¼fung zur Mitte des zweiten Ausbildungsjahres (Â§ 3 Abs. 1
BÃ¼roMKfAusbVErprV) und Teil 2 der AbschlussprÃ¼fung am Ende der
Berufsausbildung (Â§ 4 Abs. 1 BÃ¼roMKfAusbVErprV) stattfinden. Beide
PrÃ¼fungsbereiche flieÃ�en in die AbschlussprÃ¼fung ein, wobei Teil 1 (=
informationstechnisches BÃ¼romanagement) mit 25 % gewichtet wird (Â§ 5 Abs. 1
Ziffer 1 i.V.m. Â§ 3 Abs. 3 BÃ¼roMKfAusbVErprV).

Auch das BBiG unterscheidet â�� hierauf hat die KlÃ¤gerin selbst hingewiesen â��
zwischen einer ZwischenprÃ¼fung und eine gestreckten AbschlussprÃ¼fung. Dies
ergibt sich unmissverstÃ¤ndlich aus Â§ 48 BBiG. Nach dessen Absatz 1 Satz 1 ist
wÃ¤hrend der Berufsausbildung zur Ermittlung des Ausbildungsstandes eine
ZwischenprÃ¼fung entsprechend der Ausbildungsordnung durchzufÃ¼hren. Sofern
die Ausbildungsordnung vorsieht, dass die AbschlussprÃ¼fung in zwei zeitlich
auseinander fallenden Teilen durchgefÃ¼hrt wird, findet Absatz 1 jedoch keine
Anwendung (Abs. 2 der Vorschrift).

b) Einer erweiternden Auslegung in dem von der KlÃ¤gerin gewÃ¼nschten Sinn,
dass Â§ 131a Abs. 3 Ziffer 1 SGB III auch den ersten Teil einer AbschlussprÃ¼fung
erfasst, ist die Vorschrift nicht zugÃ¤nglich; denn der (eindeutige) Wortlaut einer
Vorschrift ist Grenze jeder Auslegung (vgl. BSG, Urteil vom 07.10.2009 â�� B 11 AL
31/08 R Rn. 16). Ein Teil einer AbschlussprÃ¼fung kann aber schon vom Wortsinn
her keine ZwischenprÃ¼fung sein (so auch LSG Baden-WÃ¼rttemberg, Urteil vom
12.11.2019 â�� L 13 AL 142/19 Rn. 19).

Zwar wird in den Gesetzgebungsmaterialien ausgefÃ¼hrt, dass bei
Ausbildungsberufen mit gestreckter AbschlussprÃ¼fung der erste Teil der
AbschlussprÃ¼fung einer ZwischenprÃ¼fung gleichgestellt wird (so ausdrÃ¼cklich 
BR-Drucks. 65/16 S. 24 f. und BT-Drucks. 18/8042 S. 27). Findet der (vermeintliche)
Wille des Gesetzgebers (vgl. zum wirklichen Willen des Gesetzgebers noch weiter
unten) â�� wie hier â�� im Wortlaut einer gesetzlichen Regelung jedoch keinen
Niederschlag, lÃ¤sst der Gesetzeswortlaut eine solche Auslegung also nicht zu, so
kommt es auf das Ergebnis sonstiger Auslegungskriterien (wie den Willen des
Gesetzgebers, Sinn und Zweck der Vorschrift sowie die Systematik des Gesetzes)
von vornherein nicht an.

2. Die KlÃ¤gerin kann ihr Begehren ferner nicht mit Erfolg auf eine analoge
Anwendung des Â§ 131a Abs. 3 Ziffer 1 SGB III stÃ¼tzen. Eine Analogie erfordert
zum einen eine ungewollte RegelungslÃ¼cke, zum anderen eine vergleichbare
Interessenlage.

a) Ob eine planwidrige RegelungslÃ¼cke vorliegt, ist vom Standpunkt des Gesetzes
selbst, der ihm zu Grunde liegenden Regelungsabsicht, der mit ihm verfolgten
Zwecke, also des gesetzgeberischen "Plans" im Wege der historischen und
teleologischen Auslegung zu beurteilen (BSG, Urteil vom 27.05.2008 â�� B 2 U
21/07 R Rn. 17). Von einer vom Gericht auszufÃ¼llenden RegelungslÃ¼cke ist nur
in folgenden Konstellationen auszugehen: (1.) Der Gesetzgeber wollte es der
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Rechtsprechung Ã¼berlassen, das Recht in Detailfragen zu finden; (2.) das
Schweigen in der gesetzlichen Regelung beruht auf einem Versehen oder
Ã�bersehen eines Tatbestandes oder (3.) die LebensverhÃ¤ltnisse haben sich nach
Erlass des Gesetzes verÃ¤ndert, so dass der Gesetzgeber diese noch nicht
berÃ¼cksichtigen konnte (BSG, Urteil vom 07.10.2009, a.a.O., Rn. 19). Die hier
allein in Betracht kommende zweite Konstellation liegt jedoch nicht vor (so im
Ergebnis auch LSG Baden-WÃ¼rttemberg, Urteil vom 12.11.2019 â�� L 13 AL
142/19 Rn. 20 ff.; Sozialgericht Berlin, Urteil vom 25.08.2020 â�� S 120 AL 573/19
Rn. 23 ff.).

aa) Es ist schon zweifelhaft, dass der Gesetzgeber es versehentlich unterlassen hat,
die Zuerkennung einer PrÃ¤mie von 1.000 EUR auch fÃ¼r das Bestehen des ersten
Teils einer sog. gestreckten AbschlussprÃ¼fung zu regeln; denn ausweislich der
GesetzesbegrÃ¼ndung waren ihm Aus-/Weiterbildungen mit derartigen
PrÃ¼fungsmodalitÃ¤ten bekannt; anderenfalls wÃ¤re dort nicht ausgefÃ¼hrt, dass
der erste Teil einer solchen AbschlussprÃ¼fung einer ZwischenprÃ¼fung
gleichgestellt wird (s.o.). Ein Versehen kann dem Gesetzgeber daher allenfalls
insofern unterlaufen sein, als er irrtÃ¼mlich davon ausging, dass Â§ 131a Abs. 3
Ziffer 1 SGB III entsprechend erweiternd auszulegen ist, es einer ausdrÃ¼cklichen
Regelung in dem Sinne, dass eine PrÃ¤mie von 1.000 EUR auch bei Bestehen des
ersten Teils einer gestreckten AbschlussprÃ¼fung gezahlt wird, daher nicht
bedurfte.

UnabhÃ¤ngig davon lÃ¤sst sich aber jedenfalls nicht feststellen, dass das Bestehen
des ersten Teils einer gestreckten AbschlussprÃ¼fung nach dem gesetzgeberischen
Willen ausnahmslos, also insbesondere auch bei nur kurzen
WeiterbildungsgÃ¤ngen, prÃ¤mienauslÃ¶send sein sollte und eine entsprechende
ausdrÃ¼ckliche Regelung versehentlich nicht in Â§ 131a Abs. 3 Nr. 1 SGB III
aufgenommen worden ist.

Wie bereits ausgefÃ¼hrt, kommt in den Gesetzesmaterialien (BR-Drucks. 65/16 S.
24 f. und BT-Drucks. 18/8042 S. 27) zwar zum Ausdruck, dass bei
Ausbildungsberufen mit gestreckter AbschlussprÃ¼fung der erste Teil der
AbschlussprÃ¼fung der ZwischenprÃ¼fung gleichgestellt wird. Auch sollte mit der
EinfÃ¼hrung von ErfolgsprÃ¤mien fÃ¼r das Bestehen einer durch Gesetz oder
Verordnung geregelten ZwischenprÃ¼fung und der AbschlussprÃ¼fung â��
generell â�� die MÃ¶glichkeit erhÃ¶ht werden, eine von Agenturen fÃ¼r Arbeit
gefÃ¶rderte abschlussbezogene berufliche Weiterbildung aufzunehmen,
durchzuhalten und erfolgreich abzuschlieÃ�en (so wÃ¶rtlich BR-Drucks 65/16 S. 24
f. und BT-Drucks 18/8042 S. 27). Jedenfalls von dem in der GesetzesbegrÃ¼ndung
beschriebenen Ziel, eine berufliche Weiterbildung aufzunehmen und erfolgreich
abzuschlieÃ�en, ist auch die von der KlÃ¤gerin absolvierte Ausbildung erfasst,
wobei der erfolgreiche Abschluss bereits durch die ihr bewilligte PrÃ¤mie von 1.500
EUR honoriert wurde. Allerdings soll die PrÃ¤mienzahlung neben der
Lernbereitschaft auch das DurchhaltevermÃ¶gen der Teilnehmenden honorieren
(BR-Drucks. 65/16 S. 24 f. und BT-Drucks 18/8042 S. 27). Dabei ging der
Gesetzgeber ausdrÃ¼cklich davon aus, dass die Teilnahme an einer
"mehrjÃ¤hrigen", abschlussbezogenen Weiterbildung fÃ¼r erwachsene Teilnehmer
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und Teilnehmerinnen hohe Anforderungen an Motivation und DurchhaltevermÃ¶gen
stellt (vgl. BR-Drucks. und BT-Drucks., a.a.O.). Er hatte daher offensichtlich
Weiterbildungen, deren Dauer der eigentlichen Ausbildungsdauer in dem Beruf
entspricht, fÃ¼r den die Weiterbildung erfolgt, zumindest aber mehrjÃ¤hrige
Weiterbildungen im Blick. MehrjÃ¤hrig sind aber nur MaÃ�nahmen, deren Dauer
mindestens zwei Jahre betrÃ¤gt. Dass eine Gleichstellung mit der
ZwischenprÃ¼fung auch bei der Teilnahme an nur kurzen
VorbereitungslehrgÃ¤ngen gewollt wÃ¤re, lÃ¤sst sich der GesetzesbegrÃ¼ndung
hingegen nicht entnehmen. Ob Â§ 131a Abs. 3 Nr. 1 SGB III daher sogar teleologisch
in dem Sinne zu reduzieren ist, dass eine (bestandene) ZwischenprÃ¼fung im Sinne
dieser Vorschrift nur dann mit einer PrÃ¤mie von 1.000 EUR zu honorieren ist, wenn
sie im Rahmen einer mehrjÃ¤hrigen Weiterbildung (erfolgreich) abgelegt wird,
bedarf vorliegend keiner Entscheidung.

bb) Selbst wenn dennoch zugunsten der KlÃ¤gerin eine unbeabsichtigte
RegelungslÃ¼cke unterstellt wÃ¼rde, fehlte es jedenfalls an der fÃ¼r eine Analogie
ferner notwendigen vergleichbaren Interessenlage. Allein die Tatsache, dass die
KlÃ¤gerin am 01.03.2018 den ersten Teil der gestreckten AbschlussprÃ¼fung zur
Kauffrau fÃ¼r BÃ¼rokommunikation bestanden hat, genÃ¼gt insofern nicht, wenn
man Sinn und Zweck der Regelung des Â§ 131a Abs. 3 SGB III in den Blick nimmt.

(a) Wie bereits ausgefÃ¼hrt, sollte mit der ErfolgsprÃ¤mie fÃ¼r das Bestehen einer
durch Gesetz oder Verordnung geregelten ZwischenprÃ¼fung die MÃ¶glichkeit
gefÃ¶rdert werden, eine von Agenturen fÃ¼r Arbeit gefÃ¶rderte abschlussbezogene
mehrjÃ¤hrige berufliche Weiterbildung aufzunehmen und durchzuhalten. Die von
der KlÃ¤ger absolvierte Weiterbildung zur Vorbereitung auf die kaufmÃ¤nnische
(Externen-)PrÃ¼fung als Kauffrau fÃ¼r BÃ¼romanagement (vom 17.07.2017 bis
zum 24.04.2018) dauerte jedoch lediglich ca. neun bzw. bis zum letzten
(mÃ¼ndlichen) Teil der AbschlussprÃ¼fung 11,5 Monate. Dabei hat die KlÃ¤gerin
den ersten Teil der (gestreckten) AbschlussprÃ¼fung, fÃ¼r den sie vorliegend eine
PrÃ¤mie begehrt, bereits am 01.03.2018, also schon ca. 7,5 Monate nach Beginn
der Ausbildung, abgelegt. Die Anforderungen an Motivation und
DurchhaltevermÃ¶gen bis zur Ablegung des ersten Teils der AbschlussprÃ¼fung,
das mit der PrÃ¤mie ggf. ("rÃ¼ckwirkend") honoriert werden sollte, waren daher
weitaus geringer als bei Ablegung einer ZwischenprÃ¼fung. Denn nach Â§ 6 Abs. 1
Satz 1 und 2 BÃ¼roMKfAusbV, der bis zum 31.07.2014 Anwendung fand, sollte die
ZwischenprÃ¼fung fÃ¼r die Berufsausbildung zum Kaufmann fÃ¼r
BÃ¼romanagement und zur Kauffrau fÃ¼r BÃ¼romanagement zur Mitte des
zweiten Ausbildungsjahres, also erst nach anderthalb Ausbildungsjahren,
stattfinden. Gleiches gilt fÃ¼r den ersten Teil der gestreckten AbschlussprÃ¼fung,
die bei einer regulÃ¤ren dreijÃ¤hrigen Ausbildung ebenfalls zur Mitte des zweiten
Ausbildungsjahres erfolgen soll (Â§ 3 Abs. 1 BÃ¼roMKfAusbVErpV in der Fassung ab
01.08.2014). Die KlÃ¤gerin hatte bis zur Ablegung des ersten Teils der
AbschlussprÃ¼fung jedoch nur fÃ¼r die HÃ¤lfte dieses Zeitraums an der
Weiterbildung teilgenommen.

(b) Ebenso wenig bedarf es noch einer besonderen Motivation, die Weiterbildung
nach Ablegung des ersten Teils der AbschlussprÃ¼fung (zukÃ¼nftig) fortzusetzen
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und abzuschlieÃ�en, wenn â�� wie hier â�� weniger als zwei Monate zwischen Teil
1 der AbschlussprÃ¼fung (am 01.03.2018) und deren zweitem Teil ( schriftliche am
25.04.2018) bzw. nur annÃ¤hernd vier Monate zwischen Teil 1 (am 01.03.2018) und
der endgÃ¼ltigen (mÃ¼ndlichen) AbschlussprÃ¼fung (am 26.06.2018) liegen,
wÃ¤hrend die Ausbildungsverordnung fÃ¼r die hier in Rede stehende Ausbildung
einen Zeitraum von ca. anderthalb Jahren zwischen Ablegung der
ZwischenprÃ¼fung/des ersten Teils der AbschlussprÃ¼fung und der
AbschlussprÃ¼fung bzw. deren zweitem Teil vorsieht (vgl. Â§ 4 Abs. 1
BÃ¼roMKfAusbVErpV; vgl. zu dieser Argumentation auch Sozialgericht Berlin, Urteil
vom 25.08.2020 â�� S 120 AL 573/19 Rn. 24 und 25).

(c) Dass der erste Teil der AbschlussprÃ¼fung die ZwischenprÃ¼fung nach dem
BBiG als gleichwertig ersetzt und beide PrÃ¼fungsmodelle gleich zu bewerten sein
mÃ¶gen, rechtfertigt ebenfalls keine andere Beurteilung; denn das BBiG legt (u.a.)
Regeln fÃ¼r die Berufsbildung fest und verfolgt einen gÃ¤nzlich anderen Zweck als 
Â§ 131a Abs. 3 SGB III.

3. Aus den fachlichen Weisungen der Beklagten zur FÃ¶rderung der beruflichen
Weiterbildung zu Â§ 131a SGB III (Stand: 20.04.2017) lÃ¤sst sich der geltend
gemachte Anspruch schlieÃ�lich ebenfalls nicht mit Erfolg herleiten. Danach wird in
Berufen mit gestreckter AbschlussprÃ¼fung der erste Teil der AbschlussprÃ¼fung
der ZwischenprÃ¼fung zwar gleichgestellt (vgl. Ziffer 2 Abs. 2, S. 29). Selbst wenn
dies uneingeschrÃ¤nkt auch fÃ¼r nur kurze WeiterbildungsmaÃ�nahmen gelten
sollte, sind norminterpretierende Verwaltungsvorschriften zur DurchfÃ¼hrung von
Gesetzen, in denen â�� wie hier â�� das Recht nach Meinung der Verwaltung
ausgelegt wird, jedenfalls nicht geeignet, die gesetzlichen Regelungen auÃ�er Kraft
zu setzen; sie binden die Gerichte nicht (vgl. zu alledem und zur Abgrenzung von
ermessensleitenden Verwaltungsvorschriften, die â�� in Â§ 131a Abs. 3 SGB III nicht
eingerÃ¤umte â�� Beurteilungs- oder ErmessensspielrÃ¤ume ausfÃ¼llen, BSG,
Urteil vom 30.0.2009 â�� B 9 VS 3/09 R Rn. 34 m.w.N.).

B) Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

C) Der Senat hat die Revision zugelassen, weil er der Rechtssache grundsÃ¤tzliche
Bedeutung beimisst (Â§ 160 Abs. 2 Nr. 1 SGG).

Erstellt am: 02.02.2021

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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